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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Genossinnen und Genossen,

heute haben wir –auch mit meiner Stimme- das „Tarifeinheitsgesetz“ beschlossen, das
selbst innerhalb der Gewerkschaften und auch in der Öffentlichkeit sehr kontrovers
diskutiert worden ist, so dass ich die Hintergründe der Entscheidung in dieser
Persönlichen Erklärung darstellen möchte:

Bis zur Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 2010 bestand der Grundsatz, wonach in
jedem Betrieb für eine Beschäftigungsgruppe nur ein Tarifvertrag gelten sollte. Der
Marburger Bund hatte damals geklagt und sich durchgesetzt. In der Folge haben der DGB
und die Arbeitgeber als Sozialpartner an den Gesetzgeber den Appell gerichtet, nach dem
Urteil des Bundesarbeitsgerichts eine gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit zu schaffen.
Diese Forderung wurde im Koalitionsvertrag aufgenommen.

Mit dem Gesetz werden nun Regeln geschaffen, die in den Fällen gelten, wenn mehrere
Gewerkschaften in einem Unternehmen konkurrieren (Tarifkollision). Im Konfliktfall soll
künftig dann der Tarifvertrag gelten, der die größte Akzeptanz der Belegschaft findet.
Damit soll der Zersplitterung der Arbeitnehmervertretung entgegengewirkt werden.

Ich bin in den letzten Wochen von einigen Vertretern kleinerer Gewerkschaften (u.a.
Cockpit, GdL) angeschrieben worden, die vor allem auf eine mögliche
Verfassungswidrigkeit hingewiesen haben (Koalitionsfreiheit - Art. 9 Grundgesetz). Ohne
Frage ist dieses Grundrecht ein sehr elementares, so dass ich für mich auch noch einmal
sehr genau die unterschiedlichen Aspekte abgewogen habe. Wenngleich die
Verfassungsressorts (Bundesjustizministerium und das Bundesinnenministerium) die
Verfassungskonformität bejaht haben, so wird es endgültige Sicherheit erst mit einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geben. Ich muss auch zur Kenntnis
nehmen, dass es Verfassungsrechtler gibt, die von einer Verfassungswidrigkeit des
Gesetzes ausgehen. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen
Papier wiederum hat demgegenüber sogar eine Verpflichtung des Gesetzgebers bejaht,
rechtssichere und rechtsklare Regelungen zu schaffen, wenn es widerstreitende
Interessen der zur Normsetzung befugten Parteien, Konkurrenzen und Normkollisionen
gibt. Das klingt alles sehr technisch, benennt jedoch das Dilemma, das wir z.B. in den
letzten Wochen bei der Deutschen Bahn beobachten konnten.




Dr. Matthias Miersch

Mitglied des Deutschen Bundestages

Entscheidend für mich war im Rahmen der Abwägung, dass das durch das
Tarifeinheitsgesetz geregelte Mehrheitsprinzip erst als letztes Mittel zur Anwendung
kommt. Nur dann, wenn es den Tarifvertragsparteien nicht gelingt, durch eigenes
Handeln Tarifkollisionen zu vermeiden, gilt das Gesetz. Zuvor können die
Gewerkschaften weiter ihre jeweiligen Zuständigkeiten abstimmen und dafür sorgen,
dass ihre Tarifverträge für verschiedene Arbeitnehmergruppen gelten. Auch ist möglich,
dass der Tarifvertrag einer Gewerkschaft durch den Vertrag einer anderen Gewerkschaft
ergänzt wird. Darüber hinaus können die Gewerkschaften ihre Vorstellungen miteinander
im Vorfeld abstimmen und inhaltsgleiche Tarifverträge abschließen. Schließlich ist ein
Konfliktlösungsverfahren auch innerhalb eines Dachverbandes einer Gewerkschaft
möglich, so dass eine Vielzahl an Möglichkeiten gegeben ist, die Herstellung der
Tarifeinheit per Gesetz durch gewerkschaftsinterne Abstimmung zu vermeiden. Gelingt
das nicht, gilt dann der Rückgriff auf das Mehrheitsprinzip, wonach dann der
Tarifvertrag gilt, der die größte Akzeptanz in der Belegschaft besitzt. Darüber hinaus gibt
es Verfahrensregelungen, die kleinere Gewerkschaften schützen (Anhörungsrecht,
Einräumung eines Nachzeichnungsrechts). Insgesamt soll somit die Ordnungs- und
Befriedungsfunktion einen höheren Stellenwert wieder erhalten. Insgesamt erachte ich
die gesetzliche Regelung somit als ausgewogene Lösung, die die unterschiedlichen
Interessen angemessen berücksichtigt.

Nun wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes Pfingstfest!
Herzliche Grüße
Ihr/Euer

Matthias Miersch MdB

Terminhinweis:
Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung Niedersachsen zum Thema „Freier
Handel = Fairer Handel? Was das Freihandelsabkommen TTIP für die internationale
Handelsordnung bedeutet“

Am Donnerstag., den 4. Juni 2015, von 18 – 20 Uhr,
Ehemalige Schalterhalle im Anzeiger-Hochhaus
Goseriede 9
Hannover

Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail unter der Adresse niedersachsen@fes.de oder
per Fax unter der Nummer 0511 35770840 (Fax)


